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Kleine Anfrage 
der Abgeordneten Frau Hillerich und der Fraktion DIE GRÜNEN 

Einsparungen der Bundesanstalt für Arbeit im Bereich der Berufsförderung 
von Behinderten 

Die Mittel der Bundesanstalt für Arbeit werden dem Bedarf an 
berufsfördernden Leistungen zur Rehabilita tion behinderter Men-
schen nicht mehr gerecht. Obwohl insgesamt die entsprechenden 
Haushaltsmittel von 1987 auf 1988 um 3 % steigen, sind es in 
einigen Landesarbeitsämtern (z. B. Hessen) nur Steigerungen um 
0,5 %. Bei steigenden Personal- und Einrichtungskosten wird 
damit für die eigentlichen Bildungsmaßnahmen sogar weniger 
Geld zur Verfügung stehen. Die schon im August 1987 den Ar-
beitsämtern durch Runderlaß verordnete „Konsolidierung auf 
erreichtem Niveau" soll durch zusätzliche Einsparungen ver-
schärft werden. Das bedeutet, daß viele behinderte Menschen 
nicht mehr gefördert werden können. 

Wir fragen die Bundesregierung: 

1. Wie hoch ist die Zahl der abgelehnten Anträge auf berufsför-
dernde Leistungen zur Rehabi litation im ersten Quartal 1987 
und im gleichen Zeitraum 1988? 

2. Wie viele behinderte Menschen werden 1988 insgesamt von 
den Finanzkonsolidierungsmaßnahmen nega tiv betroffen 
sein — schätzungsweise? 

3. Wie viele Träger berufsvorbereitender Maßnahmen, wie viele 
berufsbegleitende Organisationen und wie viele Träger von 
Werkstätten für Behinderte werden jeweils in welchem Aus-
maße negativ betroffen sein? 

4. Wie viele betreuende Personen werden aufgrund der Einspa-
rungen ihren Arbeitsplatz verlieren? 

5. Die betroffenen Verbände und Organisationen zeigen sich in 
ihren Protesten sehr überrascht und überrumpelt. 

Wie wurden die Träger, auch bezogen auf ihre Verantwor-
tung als Arbeitgeber, von den Konsolidierungsmaßnahmen 
informiert und wann jeweils? 

6. Viele behinderte Menschen haben nach §§ 56 ff. MG einen 
Rechtsanspruch auf berufsfördernde und ergänzende Leistun- 
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gen zur Rehabilitation. In einem Dienstblatt der Bundesanstalt 
für Arbeit wird dazu ausgeführt: „Das Tätigwerden der 
Dienststelle im Zusammenhang mit der finanziellen Förde-
rung der beruflichen Rehabilita tion ist jedoch unter Beach-
tung des Förderungsrechts dem durch den Haushalt vorgege-
benen Handlungsspielraum anzupassen." Für das ableh-
nende „Tätigwerden der Dienststellen" werden dann durch 
sieben Punkte Tips gegeben: 

— Aberkennung der persönlichen Voraussetzungen für den 
Rechtsanspruch (Punkt 5 und Punkt 2, Satz 1), 

— Androhung von Überwachung ( „Aktenkundig machen") 
im Sinne eines Verantwortlichseins der/des bewil ligenden 
Sachbearbeiterin/s für die Kosten, die die Bewil ligung 
nach sich zieht (Punkt 4 und Punkt 2, Satz 2), 

— Ausnutzen der schlechten Arbeitsmarktchancen für Behin-
derte zum Zwecke der Ablehnungsbegründung (Punkt 4 
und Punkt 2, Satz 4), 

— Bezug auf die ausdehnbare Berechtigungsqualifizierung 
„Behindertenbedingte Notwendigkeit" zur Ablehnungs-
begründung (Punkt 3, Satz 1), 

— Hinauszögerbarkeit einer nicht abwendbaren Bewil ligung 
durch Vorschalten von Beratungs- und Entscheidungszei-
ten (Punkt 6, insbesondere letzter Satz). 

Falls die Bundesregierung diese Auslegungen nicht teilt, mit 
welchen Argumenten wird gegen die einzelnen Auslegungen 
argumentiert? 

7. Der Verband deutscher Sonderschulen (VdS) stellt in einer 
1987 veröffentlichen Analyse fest, daß 90 % der Sonderschul-
abgängerinnen auf berufsvorbereitende und berufsbeglei-
tende Dienste angewiesen sind. Der VdS prognos tiziert  einen 
steigenden Bedarf (5 000 Plätze). 

Wie will  die Bundesregierung erreichen, daß diese jungen 
Menschen nach der Schulausbildung nicht ohne eine beruf-
liche Chance bleiben, wenn gleichzei tig die notwendigen 
Mittel nicht zur Verfügung gestellt werden? 

8. Plant die Bundesregierung, fehlende Mittel für die berufsför-
dernden Leistungen zur Rehabi litation behinderter Menschen 
durch Umschichtungen aus den Haushaltsmitteln für Arbeits-
beschaffungsmaßnahmen und Umschulungen – und sei es nur 
zum Teil – zu beschaffen? Wenn ja, welche Auswirkungen 
wird das auf die Arbeitslosigkeit behinderter und nichtbehin-
derter Menschen haben? Wenn ja, wie verträgt sich dies mit 
Punkt 1 des in Frage 6 zitierten Dienstblatts, wonach „zu-
nächst mit aller Intensität eine Eingliederung ins Erwerbs-
leben . " versucht werden soll? 

9. Berufsfördernde Leistungen zur Rehabilita tion, Beschäftigung 
in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und Umschulung sind 
Mittel zur Erlangung beruflicher Qualifikation. Der  Bundes- 



Deutscher Bundestag —11. Wahlperiode 	Drucksache 11/2416  

bildungsminister hat mehrfach öffentlich an Behinderte 
appelliert, sich ihre Chance auf berufliche Eingliederung 
durch Bildungsmaßnahmen, durch Qualifizierungsmaßnah-
men zu erhöhen. Die steigende Antragszahl auf solche Maß-
nahmen beweist, daß die Appe lle bei den Behinderten nicht 
unbeachtet geblieben sind. 
Wie weit sieht sich der Bundesbildungsminister nun dem 
guten Willen der Behinderten verpflichtet? 

10. Was will der Bundesbildungsminister über seine persönliche 
Verpflichtung hinaus tun, um zu verhindern, daß das Verspre-
chen auf gleiche Bildungschancen gegenüber Behinderten 
gebrochen wird? 

Bonn, den 7. Juni 1988 

Frau Hillerich 
Dr. Lippelt (Hannover), Frau Schmidt-Bott, Frau Vennegerts und Fraktion 




